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1	 Aufgabenstellung

Die RATISBONA Baubetreuungs GbmH & Co. oHG plant den Neubau eines Geschäftshauses an der 

Rosa-Luxemburg-Allee in der Gemeinde Wustermark. Auf dem ca. 9.000 m² großen Vorhaben-

grundstück ist der Abriss der bestehenden Nutzung und der Neubau eines Gebäudekomplexes mit 

einer Tiefgarage im Untergeschoss, einem Einzelhandel im Erdgeschoss sowie Arztpraxis, Büronut-

zung und einem Fitnessstudio im 1. Obergeschoss vorgesehen. Zur Schaffung der planungsrecht-

lichen Voraussetzungen für das Vorhaben soll ein Bebauungsplan (B-Plan) aufgestellt werden.

Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Elstal und wird im Westen durch die Straße Unter den 

Kiefern sowie im Norden durch die Rosa-Luxemburg-Allee begrenzt (siehe Abbildung 1-1). Auf 

dem direkt östlich angrenzenden Grundstück befindet sich derzeit ein Lebensmitteldiscounter.

Nördlich der Rosa-Luxemburg-Allee und südlich des Grundstücks befindet sich Wohnbebauung in 

Form von freistehenden Einfamilienhäusern.
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Abbildung 1-1	 Lage des Plangebiets

Im Rahmen des B-Planverfahrens ist eine schalltechnische Untersuchung durchzuführen, in der 

die zu erwartenden Geräuschimmissionen durch den Anlagenlärm prognostiziert und entspre-

chend der gesetzlichen Vorschriften beurteilt werden. Ziel der schalltechnischen Untersuchung ist 

es, die Festsetzungsfähigkeit des B-Planentwurfs aus schalltechnischer Sicht nachzuweisen bzw. 

herzustellen.
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2	 Grundlagen

2.1	 Rechtliche Grundlagen

2.1.1	 TA Lärm - »Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm« 

Die »Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz« (Techni-

sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) [1] gilt für Anlagen, die als genehmigungs-

bedürftige oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des zweiten Teils des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) [2] unterliegen. Der Betrieb des zukünftigen Ge-

schäftshauses stellt einen Anwendungsfall der TA Lärm dar. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass 

die Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch die zu beurteilende Anlage unter Berücksichtigung 

des bestehenden Netto-Markts als Vorbelastung eingehalten werden. Diese sind nachfolgend in 

der Tabelle 2-1 aufgeführt. Die Immissionen werden dabei 50 cm vor dem geöffneten Fenster 

beurteilt. 

Tabelle 2-1	 Immissionsrichtwerte der TA Lärm

Gebietsnutzung tags nachts

Kurgebiet, Krankenhäuser & Pflegeanstalten (SOK) 45 dB(A) 35 dB(A)

Reines Wohngebiet (WR) 50 dB(A) 35 dB(A)

Allgemeines Wohngebiet (WA) & Kleinsiedlungsgebiet (WS) 55 dB(A) 40 dB(A)

Kern-, Dorf- & Mischgebiet (MK/MD/MI) 60 dB(A) 45 dB(A)

Urbanes Gebiet (MU) 63 dB(A) 45 dB(A)

Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 50 dB(A)

Industriegebiet (GI) 70 dB(A) 70 dB(A)

Die Beurteilungszeit wird tags mit 16 Stunden angesetzt und der Beurteilungspegel über die-

se Zeitspanne als Mittelungspegel berechnet. Bei der Beurteilung der Nacht nach TA Lärm ist 

die Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel anzusetzen. Lärmimmissionen werden in 

Wohngebieten werktags zwischen 06:00 und 07:00 Uhr und zwischen 20:00 und 22:00 Uhr sowie 

sonn- und feiertags zwischen 06:00 und 09:00 Uhr, zwischen 13:00 und 15:00 Uhr und zwischen 

20:00 und 22:00 Uhr nach der TA Lärm mit einem Zuschlag von 6 dB(A) belegt.

Ein Vorhaben ist gemäß TA Lärm auch dann unzulässig, wenn vom Vorhaben kurzzeitige Ge-

räuschspitzen ausgehen, die die Richtwerte um mehr als 30 dB(A) tags oder 20 dB(A) nachts 

überschreiten.
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Verkehrslärmzunahme im Umfeld

Zum Nachweis der Genehmigungsfähigkeit gemäß TA Lärm wird die mögliche Lärmzunahme auf 

öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand von bis zu 500 m getrennt von den Anlagenlärm-

quellen beurteilt. Diese Zunahme der Verkehrsgeräusche muss nach Nummer 7.4 der TA Lärm 

soweit wie möglich vermindert werden, wenn

	� sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht 
um rechnerisch mindestens 3 dB(A) erhöhen,

	� keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und

	� die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) 
[3] erstmals oder weitergehend überschritten sind.

Eine Erhöhung der Beurteilungspegel um 3 dB(A) entspricht einer Verdoppelung des Verkehrsauf-

kommens. Im vorliegenden Fall kann ausgeschlossen werden, dass sich eine Verdoppelung des 

Verkehrsaufkommens auf der Rosa-Luxemburg-Allee durch das geplante Vorhaben ergibt, da sich 

durch die aktuell bestehende Nutzung bereits ein wesentlicher Anteil des zukünftigen Verkehr-

saufkommens auf den Straßen im Umfeld des Plangebiets befindet. 

Gemäß der verkehrstechnischen Stellungnahme zum Vorhaben [4] wird lediglich eine Zunahme 

der Kfz-Fahrten/h in der jeweiligen Spitzenstunde am Knotenpunkt Rosa-Luxemburg-Allee/Unter 

den Kiefern von bis zu 23 % erwartet.

2.2	 Plangrundlagen

Zur Erstellung des Rechenmodells werden die folgenden Plangrundlagen verwendet:

	� Höhenpunkte im 1 m x 1 m-Raster für das Untersuchungsgebiet von der 
Geobasisinformation des Landes Brandenburg (abgerufen am 26.11.2024)

	� ALK-Auszug für das Untersuchungsgebiet von der Geobasisinformation des 
Landes Brandenburg (abgerufen am 26.11.2024)

	� 3D-Gebäudedaten im Level of Detail 2 (LoD2) von der Geobasisinformation 
des Landes Brandenburg (abgerufen am 26.11.2024)

	� Entwurf des Lageplans des Plangebiets mit Stand vom 08.10.2024 (siehe Anla-
ge 1)

	� Schnitte A bis D des geplanten Gebäudes mit Stand vom 23.08.2024

	� B-Plan Nr. E 28 »Heidesiedlung«, Teilgebiet A der Gemeinde Wustermark mit 
Stand 09/2011 für den angrenzenden Netto-Markt (siehe Anlage 2)
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	� Flächennutzungsplan der Stadt Wustermark in 4. Änderung vom 04.04.2022 
(siehe Anlage 3)

	� Verkehrstechnische Stellungnahme »Neubau eines Geschäftshauses in der 
Rosa-Luxemburg-Straße in Wustermark-Elstal«, HOFFMANN-LEICHTER Ingeni-
eurgesellschaft mbH vom 21.11.2024 [4]

	� Es ergibt sich durch das geplante Geschäftshaus ein Verkehrsaufkommen von 
1.980 Kfz-Fahrten/24h

2.3	 Maßgebliche Immissionsorte und Gebietsnutzung

Zur Beurteilung der Anlagengeräusche im Umfeld des Plangebiets werden an den maßgeblichen 

schutzbedürftigen Nutzungen die in der Tabelle 2-2 aufgeführten Immissionsorte verwendet. Die 

Lage der Immissionsorte kann in Abbildung 2-1 nachvollzogen werden. Die Schutzbedürftigkei-

ten der einzelnen Immissionsorte ergeben sich aus den Festsetzungen des Flächennutzungsplans 

der Stadt Wustermark in Verbindung mit den Erkenntnissen zur tatsächlich aktuell vorliegenden 

Nutzung.

Tabelle 2-2	 Maßgebliche Immissionsorte und Gebietsnutzung

Bezeichnung Immissionsort Anzahl der Geschosse Gebietsnutzung

Baumfalkenweg 1 2 WA | gemäß Flächennutzungsplan

Ernst-Walter-Weg 30 2 WA | gemäß Flächennutzungsplan

Glockenheidering 25 2 WA | gemäß Flächennutzungsplan

Glockenheidering 31 2 WA | gemäß Flächennutzungsplan

Hermann-Stickelmann-Straße 1 2 WA | gemäß Flächennutzungsplan

Hermann-Stickelmann-Straße 2 2 WA | gemäß Flächennutzungsplan

Unter den Kiefern 2a 2 WA | gemäß Flächennutzungsplan
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Abbildung 2-1	 Lage des Immissionsorte
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3	 Methodik

3.1	 EDV-Programm / Software

Die Berechnungen der vorliegenden Untersuchung werden mit dem EDV-Programm SoundPLAN 

in der Version 9.1 auf der Basis des allgemeinen Berechnungsverfahrens der DIN EN ISO 9613-2 

(Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung) [5] durchgeführt. Die Immissionsberechnungen der 

detaillierten Prognose berücksichtigen Entfernungseinflüsse, Bodendämpfungen, Abschirmungen 

und Reflexionen. Pegelminderungen durch Bewuchs werden wegen ihrer geringen Wirkung hin-

gegen vernachlässigt. Die Schallquellen werden als Punkt-, Linien- oder Flächenschallquellen mo-

delliert. Das Programm verfährt nach den Teilstück- und Sektorverfahren.

Hinweis

Isophonenkarten veranschaulichen die Situation der Schallausbreitung flächenhaft für eine be-

stimmte Höhe über dem Gelände. Reflexionen an Gebäuden werden ebenfalls dargestellt. Die 

Berechnung des Beurteilungspegels an Gebäuden erfolgt jedoch ohne die Reflexion am eigenen 

Gebäude. Daher dienen Isophonenkarten nur der Veranschaulichung und können nicht ohne Wei-

teres mit Einzelpunktberechnungen verglichen werden.

3.2	 Qualität der Prognose

Bei Berechnungen gemäß DIN  ISO 9313-2 ergeben sich Fluktuationen in der Dämpfung des 

Schalls, welcher sich im Freien ausbreitet, durch Schwankungen in den Witterungsbedingungen. 

Zur Verringerung des Einflusses witterungsbedingter Einflüsse auf die Dämpfung wird daher in der 

vorliegenden Untersuchung eine Ausbreitungsbedingung mit leichtem Mitwind berücksichtigt.  

Die Anwendung einer meteorologischen Korrektur erfolgt nicht. Für breitbandige Schallquellen 

liegt die Prognosegenauigkeit bei Abständen bis 100 m zwischen der Quelle und dem Immissi-

onsort bei ±1 bis ±3. Bei einem Abstand der Schallquelle zum Immissionsort zwischen 100 m und 

1.000 m wird die Prognosegenauigkeit mit ±3 abgeschätzt.

Die Annahmen und Emissionsansätze, die dieser Berechnung zugrunde liegen, sind bewusst kon-

servativ gewählt. Die berücksichtigten Schallleistungen wurden allgemein anerkannten Fachli-

teraturen entnommen. Aufgrund des aktuellen Stands der Technik fallen diese Pegel heutzuta-

ge spürbar geringer aus. Auch fallen die rechnerisch ermittelten Werte in der Regel etwa 1 bis 

2 dB(A) höher aus, als messtechnisch erfasste Pegel, die diesen Studien zugrunde liegen. 

Es wird somit eingeschätzt, dass das Ergebnis der Schallausbreitung insgesamt auf der sicheren 

Seite liegt und mögliche Prognoseungenauigkeiten ausreichend abgedeckt werden.
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Das Programm SoundPLAN ist ein von deutschen Aufsichtsbehörden anerkanntes Programm, wel-

ches die herangezogenen Richtlinien und Verordnungen verwendet und die damit verbundenen 

Auflagen erfüllt.

Als Grundlage dienten die in Kapitel 2.2 aufgeführten Unterlagen, sowie die Auskünfte des Auf-

traggebers.
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4	 Emissionsberechnung

4.1	 Discountmarkt Netto (Vorbelastung)

Im Folgenden werden die Emissionsansätze für die Vorbelastung zum Anlagenlärm durch den 

bestehenden Netto-Markt auf dem östlich angrenzenden Grundstück erläutert. Die Lage der rele-

vanten Anlagenschallquellen sowie der maßgeblichen Immissionsorte ist in Abbildung 4-1 darge-

stellt. Die Schallleistungspegel der Anlagenschallquellen im Tageszeitverlauf können der Anlage 4 

entnommen werden. Die berücksichtigten Frequenzspektren der Schallquellen befinden sich zu-

dem in Anlage 5.
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Abbildung 4-1	 Lage der Schallquellen zum Anlagenlärm der Vorbelastung

4.1.1	 Kundenparkplatz

Die Emissionen des bestehenden Parkplatzes werden gemäß der Formel 11a (zusammengefasstes 

Berechnungsverfahren) der Bayerischen Parkplatzlärmstudie [6] berechnet. Für den Kundenpark-

platz werden dabei Fahrgassen mit Betonsteinpflaster berücksichtigt. Das Verkehrsaufkommen 

wird anhand Tabelle 33 der Bayerischen Parkplatzlärmstudie mit 0,1 Kfz-Bewegungen pro Stunde 

je Quadratmeter Netto-Verkaufsfläche zwischen 06:00 und 22:00 Uhr angesetzt. Aufgrund der 

im B-Plan des Netto-Markts [12] (siehe Anlage 2) festgesetzten Netto-Verkaufsfläche von ma-

ximal 800 m2 ergibt sich ein Verkehrsaufkommen von insgesamt 1.280 Kfz-Bewegungen. Unter 

Berücksichtigung der Öffnungszeiten von 07:00 bis 20:00 Uhr ergibt sich ein stündliches Ver-
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kehrsaufkommen von 99 Kfz-Bewegungen. Demnach ergibt sich bei 75 Stellplätzen eine Stell-

platzwechselfrequenz auf dem Netto-Parkplatz von 1,3 Bewegungen je Stellplatz und Stunde. Die 

kurzzeitige Geräuschspitze beim Zuschlagen der Kofferraumtür wird gemäß der Studie von Schlag 

(2022) [7] berücksichtigt. Die Berechnungsparameter für den Parkplatz lauten:

	� Berechnungsverfahren: zusammengefasst

	� Parkplatztyp: »Discountmarkt« mit KPA = 5,0 dB und KI = 4,0 dB

	� Stellplätze: 75, KD = 4,55 dB

	� Fahrbahnoberfläche: »Betonpflaster, Fuge <= 3 mm«, KStro = 0 dB

	� Schallleistungspegel der Parkplatzfläche je vollständiger Befüllung oder Ent-
leerung aller Stellplätze: LWA = 95,30 dB(A)

	� Kurzzeitige Geräuschspitze: LWA,max= 95,5 dB(A) (Zuschlagen der Kofferraumtür)

4.1.2	 Einkaufswagenbox

Die Einkaufswagenbox befindet sich nördlich des Eingangs des Marktes. Sie wird als eingehauste 

Flächenschallquelle in 1,0 m Höhe über Gelände angesetzt. Ein Stapelvorgang bei handelsübli-

chen Metallkörben wird gemäß der Hessischen Lkw-Studie von 2024 [10] mit einem Mittelungs-

pegel von 72,0 dB(A) über eine Stunde berücksichtigt. Als kurzzeitige Geräuschspitze werden 

106,0 dB(A) angesetzt.

Es wird davon ausgegangen, dass alle Kunden, die mit dem Pkw kommen, einen Einkaufswagen 

benutzen. Die Anzahl der Stapelvorgänge beträgt demnach 99 Vorgänge pro Stunde zwischen 

07:00 und 20:00 Uhr.

4.1.3	 Anlieferung

In Ermangelung konkreter Kenntnisse hinsichtlich der Anlieferung des Discountmarkts werden 

Erfahrungswerte herangezogen und aufgrund der geringen Größe und Lage insgesamt zwei An-

lieferungen mit Lkw-Kühlung berücksichtigt. Hierbei wird eine Anlieferung im Tageszeitbereich 

erhöhter Empfindlichkeit (06:00 bis 07:00 Uhr) angesetzt. Es wird pro Anlieferung von einem Um-

schlag von durchschnittlich 12 Paletten ausgegangen. Die zu erwartenden Emissionen der Anlie-

ferung werden mit Hilfe der Lkw-Geräuschestudie des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, 

Umwelt und Geologie von 2024 [10] berechnet.

Zu- und Abfahrt

Die Zu- und Abfahrten mit dem Lkw werden als Linienschallquellen in einer Höhe von 0,5 m 

modelliert. Da für die Zufahrt zum Anlieferbereich ein Rangiervorgang notwendig ist, werden die 



Schalltechnische Untersuchung
zum Neubau eines Geschäftshauses in Wustermark

Emissionsberechnung  |  10 

Linienschallquellen dem Verlauf einer Rangierfahrt angepasst. Bei Rangiervorgängen wird gemäß 

der Hessischen Lkw-Geräuschestudie von 2024 für das Rückwärtsfahren der Lkw ein Zuschlag von 

5 dB(A) vergeben. Es ergeben sich demnach folgende Berechnungsparameter für die Linienschall-

quellen:

	� Schallleistungspegel der Linienschallquelle je Lkw (vorwärts): 63 dB(A)/m

	� Schallleistungspegel der Linienschallquelle je Lkw (rückwärts): 68 dB(A)/m

Lkw-Stellplatz

Die auf dem Stellplatz entstehenden Emissionen durch verschiedene Einzelereignisse werden zu-

sammengefasst und als Punktschallquelle im Bereich der Fahrerkabine in 1,0 m Höhe berücksich-

tigt. Entsprechend Tabelle 4-1 ergibt sich ein über eine Stunde gemittelter Schallleistungspegel 

von 75 dB(A) je Anlieferung. Zudem werden kurzzeitige Geräuschspitzen von 108 dB(A) berück-

sichtigt.

Tabelle 4-1	 Einzelereignisse Lkw-Stellplatz

Einzelereignis
LWA Einwirkzeit LWA,1h

[dB(A)] [s] [dB(A)]

Türenschlagen 100 5 71,4

Anlassen des Motors 100 5 71,4

Leerlauf des Motors 94 5 65,4

Gesamt 75,0

Lkw-Kühlung

Für die Geräusche der Lkw-Kühlung wird je Anlieferung ein Schallleistungspegel von 97 dB(A) 

über einen Zeitraum von 15 Minuten / h entsprechend der Bayerischen Parkplatzlärmstudie [6] 

berücksichtigt und als Punktschallquelle in 3,0 m Höhe über Gelände im Anlieferbereich angesetzt. 

Verladegeräusche 

An der Außenrampe ergeben sich die Emissionen durch das Überfahren der fahrzeugeigenen La-

debordwand mit Handhubwagen. Die Laderampe wird als Punktschallquelle in 1,2 m Höhe be-

rücksichtigt. Gemäß der Hessischen Lkw-Studie von 2024 beträgt der über eine Stunde gemittelte 

Schallleistungspegel bei der Be- und Entladung einer Palette 90,3 dB(A)1. Bei einem Umschlag von 

12 Paletten ergibt sich ein über eine Stunde gemittelter Schallleistungspegel von 101,1 dB(A) je 

Verladevorgang. Es werden kurzzeitige Geräuschspitzen von 120 dB(A) berücksichtigt.

Warenumschlag

Die Emissionen des Warenumschlags mittels Handhubwagen außerhalb des Lkw werden als Flä-

chenschallquelle in 0,5 m Höhe über Gelände modelliert und gemäß Kapitel 8.3 der Hessischen 

1	 Die Rollgeräusche beim Überfahren des Wagenbogens sind bereits im angegebenen Schallleistungspegel enthalten.
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Lkw-Geräuschestudie von 2024 bestimmt. Es ergeben sich die in Tabelle 4-2 dargestellten Para-

meter.

Tabelle 4-2	 Warenumschlag mit Handhubwagen je Anliefervorgang

Parameter beladener Handhubwagen unbeladener Handhubwagen

Warenumschlagsfläche 12 m² 12 m²

Länge des Warenumschlagweges 3 m 3 m

Bewegungen 12 12

Schallleistung beim Bewegen auf Asphalt: LWAT 89 dB(A) 94 dB(A)

Geschwindigkeit: v 0,47 m/s 1,4 m/s

Einwirkzeit aller Bewegungen pro Stunde: TE 76,6 s 25,7 s

Schallleistungspegel: L’’WAT,1h 74,5 dB(A) 72,5 dB(A)

Gesamtschallleistungspegel: L’’W,1h 75,4 dB(A)

Maximalpegel: LW,max 102.0 dB(A)
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4.2	 Geschäftshaus (Zusatzbelastung)

Im Folgenden werden die Emissionsansätze für den Anlagenlärm des Geschäftshauses im Plan-

gebiet erläutert. Die Lage der relevanten Anlagenschallquellen sowie der maßgeblichen Immis-

sionsorte ist in Abbildung 4-2 dargestellt. Die Schallleistungspegel der Anlagenschallquellen im 

Tageszeitverlauf können der Anlage 4 entnommen werden. Die berücksichtigten Frequenzspektren 

der Schallquellen befinden sich zudem in Anlage 5.
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Abbildung 4-2	 Lage der Schallquellen zum Anlagenlärm im Plangebiet

4.2.1	 Kundenparkplatz

Die Emissionen des Parkplatzes werden gemäß der Formel 11a der Bayerischen Parkplatzlärmstu-

die [6] (zusammengefasstes Berechnungsverfahren) berechnet. Es werden asphaltierte Fahrgassen 

berücksichtigt. Das Kundenaufkommen wird anhand der Angaben der verkehrstechnischen Stel-

lungnahme zum Vorhaben [4] angesetzt (siehe Kapitel 2.2). Die kurzzeitige Geräuschspitze beim 

Zuschlagen der Kofferraumtür wird gemäß der Studie von Schlag (2022) [7] berücksichtigt. 

Gemäß verkehrstechnischer Stellungnahme ist ein Aufkommen von 1.980 Kfz-Fahrten am Tag im 

Plangebiet zu erwarten. Die Stellplätze im Plangebiet verteilen sich dabei auf 65 Stellplätze ober-

irdisch (Parkplatz) sowie 70 Stellplätze unterirdisch (Tiefgarage). Es wird die Annahme getroffen, 

dass die Stellplätze des Parkplatzes und der Tiefgarage innerhalb der geplanten Öffnungszeiten 

(06:00 bis 22:00 Uhr) gleichmäßig genutzt werden. Damit ergeben sich für die 135 Stellplätze 
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im Plangebiet 0,92 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde zwischen 06:00 und 22:00 Uhr. Auf 

die 65  Stellplätze des oberirdischen Kunden- und Besucherparkplatzes entfallen damit insge-

samt 60 Bewegungen pro Stunde. Pauschal werden zusätzlich 5 Kunden bzw. Mitarbeiter nach 

22:00 Uhr angesetzt, welche den Markt aufgrund der Öffnungszeiten erst im Nachtzeitbereich 

verlassen.

Die Berechnungsparameter für den Parkplatz lauten:

	� Berechnungsverfahren: zusammengefasst

	� Parkplatztyp: »Verbrauchermarkt, Warenhaus« mit KPA = 3,0 dB und KI = 4,0 dB

	� Stellplätze: 65, KD = 4,37 dB

	� Fahrbahnoberfläche: asphaltiert, KStro = 0 dB

	� Schallleistungspegel der Parkplatzfläche je vollständiger Befüllung oder Ent-
leerung aller Stellplätze: LWA = 92,5 dB(A)

	� Kurzzeitige Geräuschspitze: LWA,max= 95,5 dB(A) (Zuschlagen der Kofferraumtür)

4.2.2	 Tiefgaragenzufahrt

Gemäß der verkehrstechnischen Untersuchung zum Vorhaben und der zuvor getroffenen An-

nahme, dass alle Stellplätze im Plangebiet gleichmäßig genutzt werden, ergeben sich ebenso 

0,92 Pkw-Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der Tiefgarage. Für die 70 Stellplätze werden 

somit 65 Bewegungen pro Stunde berücksichtigt. Pauschal werden zusätzlich 5 Kunden bzw. 

Mitarbeiter nach 22:00 Uhr angesetzt, welche die Tiefgarage aufgrund der Öffnungszeiten erst im 

Nachtzeitbereich verlassen. Die Zu- und Abfahrten mit dem Pkw werden als Linienschallquelle in 

einer Höhe von 0,5 m modelliert. Die Emissionen der Pkw-Fahrten werden gemäß den Richtlinien 

für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19) [8] berechnet. Der Schallleistungspegel der Linienschall-

quelle je Pkw beträgt demnach LW’ = 49,7 dB(A)/m.

Die Ermittlung der Schallemissionen durch die Tiefgarage werden entsprechend der Bayerischen 

Parkplatzlärmstudie [6] durchgeführt. Bei den Stellplätzen, die unterirdisch in einer Tiefgarage 

angeordnet sind, können die Parkvorgänge vernachlässigt werden, da die Geräusche nicht mehr in 

relevantem Umfang nach außen dringen. Daher ist neben der Fahrgasse auf dem Weg zur Tiefga-

ragenöffnung bzw. von dieser wegführend nur der Lärm, welcher durch die Fahrbewegungen auf 

der Rampe über die Tiefgaragenöffnung nach außen dringt, zu berücksichtigen.

Die Schallemissionen über die Tiefgaragenöffnung bei eingehauster Tiefgaragenrampe berechnen 

sich nach Formel 12 der Bayerischen Parkplatzlärmstudie. Demnach ist für die über die Tiefga-

ragenöffnung nach außen dringenden Geräusche ein flächenbezogener Schallleistungspegel von 
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LW’’,1h = 50 dB(A)/m² je Kfz-Bewegung zu berücksichtigen. Hierbei ist zu beachten, dass sich dieser 

Ansatz der Bayerischen Parkplatzlärmstudie auf ein Tiefgaragenportal mit einer Fläche von 12 m² 

bezieht und sich anlagenbezogen für jene Fläche ein Schallleistungspegel von 60,8 dB(A) ergibt.

Gemäß Kapitel X.3.2 des Berliner Lärmleitfadens [9] ist dieser Umstand bei abweichenden Grö- 

ßen der Tiefgaragenöffnungen zu berücksichtigen. Daher wird die Tiefgaragenöffnung als senk-

rechte Flächenschallquelle in Lage und Größe der geplanten Tiefgaragenöffnung angeordnet und 

mit dem anlagenbezogenen Schallleistungspegel von 60,8 dB(A), welcher sich aus den Vorgaben 

der Bayerischen Parkplatzlärmstudie ergibt, angesetzt. Zudem wird davon ausgegangen, dass die 

Tiefgaragenzufahrt dem aktuellen Stand der Lärmminderungstechnik entspricht und sich somit 

keine akustisch relevanten Schallereignisse durch das Öffnen und Schließen des Rolltors sowie 

durch das Überfahren einer Regenrinne ergeben.

4.2.3	 Einkaufswagenbox

Es wird davon ausgegangen, dass Einkaufswagenboxen im Vorraum des Eingangsbereichs, sowie 

in der Tiefgarage geplant sind. Als Annahme zur sicheren Seite werden zwei weitere Einkaufswa-

genboxen angesetzt, die jeweils einen Bereich des Parkplatzes bedienen.2

Die Einkaufswagenboxen werden im nördlichen sowie im südwestlichen Parkplatzbereich ange-

setzt. Die Einkaufswagenboxen werden als eingehauste Flächenschallquelle in 1,0 m Höhe über 

Gelände angesetzt. Ein Stapelvorgang bei handelsüblichen Metallkörben wird gemäß der Hes-

sischen Lkw-Studie von 2024 [10] mit einem Mittelungspegel von 72,0 dB(A) über eine Stunde 

berücksichtigt. Als kurzzeitige Geräuschspitze werden 106,0 dB(A) angesetzt.

Es wird davon ausgegangen, dass alle Kunden, die mit dem Pkw kommen, einen Einkaufswagen 

benutzen.3 Bei 39 Stellplätzen im westlichen Bereich und 0,92 Bewegungen pro Stellplatz und 

Stunde beträgt die Anzahl der Stapelvorgänge demnach 36 Ereignisse pro Stunde zwischen 06:00 

und 22:00 Uhr. Bei 26 Stellplätzen im nördlichen Bereich und 0,92 Bewegungen pro Stellplatz und 

Stunde beträgt die Anzahl der Stapelvorgänge demnach 24 Ereignisse pro Stunde zwischen 06:00 

und 22:00 Uhr.

4.2.4	 Anlieferung

Es werden insgesamt fünf Anlieferungen mit Lkw-Kühlung zwischen 06:00 und 22:00 Uhr be-

rücksichtigt. Hierbei wird eine Anlieferung im Tageszeitbereich erhöhter Empfindlichkeit (06:00 

bis 07:00 Uhr) angesetzt. Aufgrund der Nähe zur umliegenden schützenswerten Wohnnutzung ist 

2	 Es handelt sich hierbei lediglich um eine Annahme. Derzeit liegen keine konkreten Angaben zur Lage möglicher Einkaufswagenboxen vor.

3	 Bei diesem Ansatz erfolgt keine Differenzierung entsprechend der verschiedenen Nutzungen auf dem Gelände. Als Ansatz zur sicheren Seite 
werden alle Nutzer des Geschäftshauses als Kunden des REWE-Markts berücksichtigt. 
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eine Nachtanlieferung nicht möglich. Es wird pro Anlieferung von einem Umschlag von durch-

schnittlich 12 Paletten ausgegangen. Die zu erwartenden Emissionen der Anlieferung werden mit 

Hilfe der Lkw-Geräuschestudie des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geolo-

gie von 2024 [10] berechnet.

Zu- und Abfahrt

Die Zu- und Abfahrten mit dem Lkw werden als Linienschallquellen in einer Höhe von 0,5 m 

modelliert. Da für die Zufahrt zum Anlieferbereich ein Rangiervorgang notwendig ist, werden die 

Linienschallquellen dem Verlauf einer Rangierfahrt angepasst. Bei Rangiervorgängen wird gemäß 

der Hessischen Lkw-Geräuschestudie von 2024 für das Rückwärtsfahren der Lkw ein Zuschlag von 

5 dB(A) vergeben. Es ergeben sich demnach folgende Berechnungsparameter für die Linienschall-

quellen:

	� Schallleistungspegel der Linienschallquelle je Lkw (vorwärts): 63 dB(A)/m

	� Schallleistungspegel der Linienschallquelle je Lkw (rückwärts): 68 dB(A)/m

Lkw-Stellplatz

Die auf dem Stellplatz entstehenden Emissionen durch verschiedene Einzelereignisse werden zu-

sammengefasst und als Punktschallquelle im Bereich der Fahrerkabine in 1,0 m Höhe berücksich-

tigt. Entsprechend Tabelle 4-1 ergibt sich ein über eine Stunde gemittelter Schallleistungspegel 

von 75 dB(A) je Anlieferung. Zudem werden kurzzeitige Geräuschspitzen von 108 dB(A) berück-

sichtigt.

Lkw-Kühlung

Für die Geräusche der Lkw-Kühlung wird je Anlieferung ein Schallleistungspegel von 97 dB(A) 

über einen Zeitraum von 15 Minuten / h entsprechend der Bayerischen Parkplatzlärmstudie [6] 

berücksichtigt und als Punktschallquelle in 3,0 m Höhe über Gelände im Anlieferbereich angesetzt. 

Verladegeräusche 

Gemäß der Hessischen Lkw-Studie von 2024 beträgt der über eine Stunde gemittelte Schall-

leistungspegel bei der Be- und Entladung einer Palette 80,9 dB(A)4 an einer Innenrampe mit-

tels handgeführten Hubwagen mit Hartkunststoffrollen (Standardrollen Polypropylen).  Bei einem 

Umschlag von 12 Paletten ergibt sich ein über eine Stunde gemittelter Schallleistungspegel von 

91,7 dB(A) je Verladevorgang. Es werden kurzzeitige Geräuschspitzen von 120 dB(A) berücksich-

tigt.

Warenumschlag

Die Emissionen des Warenumschlags mittels Handhubwagen außerhalb des Lkw werden als Flä-

chenschallquelle in 0,5 m Höhe über Gelände modelliert und gemäß Kapitel 8.3 der Hessischen 

4	 Die Rollgeräusche beim Überfahren des Wagenbogens sind bereits im angegebenen Schallleistungspegel enthalten.
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Lkw-Geräuschestudie von 2024 bestimmt. Entsprechend der Parameter in Tabelle 4-2 ergibt sich 

ein Schallleistungspegel von 75,4 dB(A) für den Warenumschlag.

Gesamtschallleistungspegel des Anlieferbereichs

Der Anlieferbereich wird als senkrechte Flächenschallquelle an der Westfassade des Geschäfts-

hauses modelliert. Der Schallleistungspegel je Anlieferung setzt sich hierbei vereinfacht aus den 

Einzelereignissen bei der Anlieferung unter Berücksichtigung einer energetischen Addition der 

jeweiligen Schallleistungspegel zusammen und kann Tabelle 4-3 entnommen werden.5 Als maß-

gebliche kurzzeitige Geräuschspitze wird ein Wert von 120 dB(A) entsprechend der Angaben zu 

den Verladegeräuschen angesetzt.

Tabelle 4-3	 Einzelereignisse und Gesamtschallleistungspegel des Anlieferbereichs

Parameter Schallleistungspegel

Lkw-Stellplatz 75,0 dB(A)

Lkw-Kühlung 91,0 dB(A)

Verladegeräusche (inkl. Rollgeräusche im Inneren des Lkw) 91,7 dB(A)

Warenumschlag 75,4 dB(A)

Lkw-Anfahrt (rückwärts)6 79,8 dB(A)

Lkw-Abfahrt (vorwärts)7 74,8 dB(A)

Gesamtschallleistungspegel 94,5 dB(A)

5	 Bei diesem vereinfachten Ansatz werden keine Abstände der Schallquellen zum Anliefertor berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass 
alle Schallereignisse unmittelbar an der Öffnung auftreten.

6	 Der Schallleistungspegel für die Anfahrt ergibt sich aus dem längenbezogenen Schallleistungspegel von 68 dB(A)/m und einer Wegstrecke von 
15 m.

7	 Der Schallleistungspegel für die Anfahrt ergibt sich aus dem längenbezogenen Schallleistungspegel von 63 dB(A)/m und einer Wegstrecke von 
15 m.



Schalltechnische Untersuchung
zum Neubau eines Geschäftshauses in Wustermark

Immissionsberechnung  |  17 

5	 Immissionsberechnung

Die Abbildung 5-1 und Abbildung 5-2 veranschaulicht die Schallausbreitung tags sowie nachts 

in einer Höhe von 5 m über Gelände (entspricht dem 1. OG). Es ergeben sich die in Anlage 6 

angegebenen Beurteilungspegel. Zudem befinden sich in Anlage 7 die Teilpegel für das jeweils 

maßgebliche Stockwerk je Immissionsort. Die höchsten Beurteilungspegel ergeben sich an den 

Immissionsorten Hermann-Stickelmann-Straße 1/2  mit bis zu 54 dB(A) im Tageszeitbereich und 

37 dB(A) im Nachtzeitbereich. Demnach werden an allen Immissionsorten in der Umgebung die 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) 

nachts vollständig eingehalten werden. Zudem werden die Richtwerte für kurzzeitige Geräusch-

spitzen von 85 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts an den umliegenden Immissionsorten deutlich 

unterschritten. (siehe Abbildung 5-3 und Abbildung 5-4).

Hinweis

Neben den hier berücksichtigten Schallemissionen des B-Plangebiets können zukünftig noch wei-

tere Schallquellen dem Grunde nach auf die geplanten schutzbedürftigen Nutzungen einwirken. 

Hierzu zählen insbesondere die Geräte der technischen Gebäudeausrüstung. Informationen zur 

Lage und zum Umfang derartiger Schallquellen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unter-

suchung noch nicht vor. Aufgrund der noch durchzuführenden Konkretisierung im weiteren Pla-

nungsprozess wird auf die Empfehlung vorsorglicher Maßnahmen oder textlicher Festsetzungen 

im B-Plan verzichtet. Es wird geschlussfolgert, dass sich der B-Plan hinsichtlich des Anlagenlärms 

als grundsätzlich schalltechnisch verträglich darstellt. Eine weiterführende Prüfung (insbesondere 

unter Berücksichtigung der technischen Gebäudeausrüstung) kann im Rahmen des nachgelager-

ten Genehmigungsverfahrens erfolgen.
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Abbildung 5-1	 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | tags, 06:00 - 22:00 Uhr
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Abbildung 5-2	 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | nachts, 22:00 - 06:00 Uhr
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Abbildung 5-3	 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | tags, 06:00 - 22:00 Uhr | 
kurzzeitige Geräuschspitze
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6	 Zusammenfassung

Die RATISBONA Baubetreuungs GbmH & Co. oHG plant den Neubau eines Geschäftshauses an der 

Rosa-Luxemburg-Allee in der Gemeinde Wustermark. Auf dem ca. 9.000 m² großen Vorhaben-

grundstück ist der Abriss der bestehenden Nutzung und der Neubau eines Gebäudekomplexes mit 

einer Tiefgarage im Untergeschoss, einem Einzelhandel im Erdgeschoss sowie Arztpraxis, Büronut-

zung und einem Fitnessstudio im 1. Obergeschoss vorgesehen. Zur Schaffung der planungsrecht-

lichen Voraussetzungen für das Vorhaben soll ein B-Plan aufgestellt werden.

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

	� Die Richtwerte der TA Lärm werden unter Berücksichtigung des hier zugrunde 
gelegten Betriebskonzepts an den Immissionsorten in der Umgebung vollstän-
dig eingehalten.

	� Es ergeben sich zudem keine Überschreitungen der Richtwerte für kurzzeitige 
Geräuschspitzen.

	� Die Öffnungszeiten des Marktes sind auf den Tageszeitbereich (06:00 bis 
22:00 Uhr zu beschränken).

	� Anliefervorgänge im Nachtzeitbereich (22:00 bis 06:00 Uhr) sind nicht zuläs-
sig.



Schalltechnische Untersuchung
zum Neubau eines Geschäftshauses in Wustermark

Zusammenfassung  |  21 

LITERATURVERZEICHNIS

[1]	 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm - TA Lärm). Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Au-
gust 1998.

[2]	 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterun-
gen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17. Mai 2013 (BGBI. I S. 1274), aktuelle Fassung.

[3]	 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverord-
nung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. I S. 1036), die durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Novem-
ber 2020 (BGBI. I S. 2334) geändert worden ist.

[4]	 Verkehrstechnische Stellungnahme »Neubau eines Geschäftshauses in der Rosa-Luxemburg-Straße in Wuster-
mark-Elstal«, Hoffmann-Leichter Ingenieurgesellschaft mbH vom 05.12.2024.

[5]	 DIN ISO 9613-2: Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines Berechnungsver-
fahren. Deutsches Institut für Normung. Oktober 1999.

[6]	 Parkplatzlärmstudie - Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und 
Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen. 6. überarbeitete Auflage. Bayerisches Lan-
desamt für Umwelt. August 2007.

[7]	 Türen- und Kofferraumschlagen von Pkw: Sind die Prognoseansätze der Parkplatzlärmstudie noch zeitgemäß? 
Michael Schlag, IBN Bauphysik Ingolstadt. Lärmbekämpfung, Jg. 4 (2022), S. 104-107.

[8]	 Richtlinie für des Lärmschutz an Straßen (RLS-19). Forschungsgesellschaft für Straße- und Verkehrswesen. 
Ausgabe 2019.

[9]	 Berliner Leitfaden - Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung. Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr 
und Klimaschutz / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. September 2021.

[10]	 Technischer Bericht - Lkw-Studie: Untersuchung der Geräuschemissionen durch logistische Vorgänge von Last-
kraftwagen. Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Lärmschutz in Hessen, Heft 3. 
Wiesbaden, 2024.

[11]	 DIN EN 12354-4: Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den Bauteilei-
genschaften – Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie. Deutsches Institut für Normung. Novem-
ber 2017.

[12]	 Bebauungsplan Nr. E 28 »Heidesiedlung«, Teilgebiet A der Gemeinde Wustermark, Ortsteil Elstal. In Kraft getre-
ten am 15.11.2011.



Schalltechnische Untersuchung
zum Neubau eines Geschäftshauses in Wustermark

Anlagen  |  22 

Anlagen



Schalltechnische Untersuchung
zum Neubau eines Geschäftshauses in Wustermark

Anlagenverzeichnis  |  23 

ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage 1	 Lageplan des Plangebiets | Stand: 08.10.2024.......................................................................................................24
Anlage 2	 Bebauungsplan Nr. E 28 »Heidesiedlung«, Teilgebiet A der Gemeinde Wustermark | Stand: 09.2011...25
Anlage 3	 4. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Wustermark | Stand: 04.04.2022........................26
Anlage 4	 Schallquellen im Tageszeitverlauf..............................................................................................................................27
Anlage 5	 Frequenzspektren der Anlagenschallquellen...........................................................................................................28
Anlage 6	 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm.................................................................................................29
Anlage 7	 Stundenwerte der Teilpegel (für das jeweils maßgebliche Stockwerk) | Beurteilung nach TA Lärm......30



Schalltechnische Untersuchung
zum Neubau eines Geschäftshauses in Wustermark

Anlagen  |  24 

Anlage 1	 Lageplan des Plangebiets | Stand: 08.10.2024
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Anlage 2	 Bebauungsplan Nr. E 28 »Heidesiedlung«, Teilgebiet A der Gemeinde Wustermark | Stand: 09.2011
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Anlage 3	 4. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Wustermark | Stand: 04.04.2022

4. Änderung des Flächennutzungsplans
der Gemeinde Wustermark
•• 

Anderungsbereich
"Rosa-Luxemburg-Allee / Hauptstraße", OT Elstal

Teil A: Planzeichnung 

o 100 200 300 m 

Maßstab 1:10.000 (im DIN A1-Format) 

(Änderung von Wohnbaufläche in gemischte 
Baufläche, Änderung von gemischte Baufläche in 
Sondergebiet Zweckbestimmung "Nahversorgung") 

Vergrößerte Darstellung der Planzeichnung 
Maßstab 1: 5.000 

0 100 

Kennzeichnung des Änderungsbereichs 

0 100 

200 300 m 

200 300m 

Maßstab 1 :10.000 (im DIN A1-Format) 

Nachrichtlicher Auszug aus dem Flächennutzungsplan 
der Gemeinde Wustermark vom 17.07.2006, zuletzt 
geändert durch die 2. Änderung vom 29.12.2017. 

PLANZEICHENERKLÄRUNG 
entsprechend PlanZV 

........ 
: • Grenze des Änderungsbereichs des FNP........ 
Art der Baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB)

R Wohnbaufläche geplant 00 
B Gemischte Baufläche geplant 

�

Gewerbegebiet geplant 
�

Sondergebiet 
(mit NJtzungsangabe) geplant m 

Bauliche Analgen und Einrichtungen für den
Gemeinbedarf (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

D......

□ 

Gemeinbedarfsfläche 

Kommunale Nutzung □ Kita

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für 
die Örtlichen Hauptverkehrsstraßen (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB)

B Örtliche Hauptverkehrsstraße

Hauptversogungs- und Hauptwasserleitungen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) 

E◊ Oj 
Unterirdisch (mit Angabe der Leitungsart)

Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)

D Parkanlage Spielplatz 

Flächen für Mal!nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB)

CJ Sukzessionsfläche und sonstige Biotoppflege

-Wald

Nachrichtliche Übernahme
(§ 5 Abs. 4 BauGB) 

Denk\Tlalgeschütztes Ensemble 

H Wasserschutzgebiet Zone II und III

Vermerke / Sonstige Planzeichen

[IlJ 
@ 

® 

Flächen, die von einer Darstellung 
ausgenommen sind ("Weiße Flächen") 

Ehemalige Deponie 

Altlastverdachtsfläche 

VERFAHRENSVERMERKE 

1. Die Gemeindevertretung hat in ihrer öffentlichen Sitzung am Jf:az: ,/¼V den

2. 

Beschluss zur 4. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Wustermark
gefasst (Feststellungsbeschluss). Die Begründung mit Umweltbericht wurde gebilligt.

Bürgermeister 

Die Genehmigung der 4. Änderung des Flächennutzungsplans wurde mit Verfügu�g 
der höheren Verwaltungsbehörde, dem Landkreis Havelland, am 

a o2 o&?Z Az.: (-1 i - m,;: 9,Z -» - mit �lebenbestimm�m9en, Auflagen,
Ma��ei66l+- erteilt. 

3. Den Nebenbestimmungen und Maßgaben wurde mit
Gemeindevertretung am beigetreten.
erfüllt, die Hinweise sind beachtet.
Das wurde mit Verfügung der vom 
_____ Az.: ____ _J;�tlg

__.ßürgermeister (Siegel) 

4. Die 4. Änderung des Flächennutzungsplans wird hiermit ausgefertigt. Der Inhalt der
Flächennutzungsplanänderung stimmt mit dem Feststellungsbeschluss der
Gemeindevertretung vom ,/4 6. ,J/P.2, i.V.m. den Nebenbestimmungen und
Hinweisen der Genehmigung vom /!? 02 10?2 , AZ: <a3 :$ -oX:J2, - ol2,
überein. 

5. Die Erteilung der Genehmigung der 4. Änderung des Flächennutzungsplans, sowie
die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Sprechzeiten von jedermann 
eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am 

a.: tX ,&27, ortsüblich bekanntgemacht worden [Amtsblatt für die Gemeinde 
Wustermark "', /Jr, 0�442.L:2 ]. In der Bekanntmachung ist auch die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) 
hingewiesen worden. 
Mit der Bekanntmachung wird die 4. Änderung des Flächennutzungsplans wirksam. 

6. Innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung
Flächennutzungsplans ist die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim
Zustandekommen der 4. Änderung des Flächennutzungsplans nicht geltend gemacht
worden.

Wustermark, _______ _

Bürgermeister (Siegel) 

��•� -1 e. OT. 2.DZ2..
,. ... �

i.A. � *i. • 
( �"""J 4l {::

R. [.f,.°1'�

WESENTLICHE RECHTSGRUNDLAGEN 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBI, 1 S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10 . 
September 2021 (BGBI. 1 S. 4147) geändert worden ist. 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBI, 1 S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 14. Juni 2021 (BGBI. 1 S 1802) geändert worden ist.

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 1 S. 58),
die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. 1 S 1802) 
geändert worden ist. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. 1 S. 2542), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. 1 S. 3908) 
geändert worden ist. 

•• 

4. Anderung des
Flächennutzungsplans
der Gemeinde Wustermark
Änderungsbereich 
"Rosa-Luxemburg-Allee/ Hauptstraße", OT Elstal 

Lage des Änderungsbereichs im Ortsteil Elstal 
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I 

1 ... , 

Kartengrundlage: Landesvermessung und Geobasisinfomiation Brandenburg (LGB), 
Digitale topografische Karte Brandenburg DTK 10<1:! GeoBasis-DE/LGB 2021 

Maßstab 1 : 15. 000 

Bearbeitungsstand: 

Bearbeitung: 

J:t PLAN i
�tRECH T 

04. April 2022, Feststellungsfassung

Plan und Recht GmbH 
Bauleitplanung - Entwicklungsplanung - Regionalplanung 
Oderberger Straße 40 
10435 Berlin 
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Anlage 4	 Schallquellen im Tageszeitverlauf

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)

NETTO_EKW_Box 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0

NETTO_Ladekante_Anlieferung 101,1 101,1

NETTO_Lkw-Kühlung 91,0 91,0

NETTO_Lkw-Stellplatz 75,0 75,0

NETTO_LKW_Anfahrt_rückwärts 85,3 85,3

NETTO_LKW_Anfahrt_vorwärts 81,4 81,4

NETTO_LKW_Ausfahrt_vorwärts 81,8 81,8

NETTO_Parkplatz 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4

NETTO_Warenumschlag_Anlieferung 75,4 75,4

REWE_EKW-Box_Nord 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8

REWE_EKW-Box_West 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6

REWE_LKW_Anfahrt_rückwärts 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8

REWE_LKW_Anfahrt_vorwärts 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5

REWE_LKW_Ausfahrt_vorwärts 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7

REWE_Parkplatz 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 81,5

REWE_Tiefgarage_Einfahrt 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 73,8

REWE_Tor_Anlieferung 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5

REWE_Tor_Tiefgarage 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 67,8

SoundPLAN 9.1
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Anlage 5	 Frequenzspektren der Anlagenschallquellen

Name Quelltyp l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

16kHz

dB(A)

NETTO_EKW_Box Fläche 15,80 60,0 72,0 0,0 0,0 106,0 48,2 55,2 60,3 67,3 67,2 64,2 59,3 54,2 

NETTO_Ladekante_Anlieferung Punkt 101,1 101,1 0,0 0,0 120,0 74,2 81,9 87,5 92,4 96,1 96,4 92,5 79,7 

NETTO_Lkw-Kühlung Punkt 97,0 97,0 0,0 0,0 78,5 82,5 86,6 89,6 92,5 90,5 85,6 80,5 

NETTO_Lkw-Stellplatz Punkt 75,0 75,0 0,0 0,0 108,0 56,5 60,5 64,6 67,6 70,5 68,5 63,6 58,5 

NETTO_LKW_Anfahrt_rückwärts Linie 53,92 68,0 85,3 0,0 0,0 65,7 68,7 74,7 77,7 81,7 78,7 72,7 64,7 

NETTO_LKW_Anfahrt_vorwärts Linie 69,30 63,0 81,4 0,0 0,0 61,7 64,7 70,8 73,8 77,7 74,7 68,8 60,8 

NETTO_LKW_Ausfahrt_vorwärts Linie 75,84 63,0 81,8 0,0 0,0 62,1 65,1 71,2 74,2 78,1 75,1 69,2 61,1 

NETTO_Parkplatz Parkplatz 2533,12 61,3 95,3 0,0 0,0 95,5 78,6 90,2 82,7 87,2 87,3 87,7 85,0 78,8 66,0 

NETTO_Warenumschlag_Anlieferung Fläche 12,42 64,5 75,4 0,0 0,0 102,0 48,5 56,2 61,8 66,7 70,4 70,7 66,8 54,0 

REWE_EKW-Box_Nord Fläche 12,54 61,0 72,0 0,0 0,0 106,0 48,2 55,2 60,3 67,3 67,2 64,2 59,3 54,2 

REWE_EKW-Box_West Fläche 12,67 61,0 72,0 0,0 0,0 106,0 48,2 55,2 60,3 67,3 67,2 64,2 59,3 54,2 

REWE_LKW_Anfahrt_rückwärts Linie 30,10 68,0 82,8 0,0 0,0 63,1 66,1 72,2 75,2 79,1 76,1 70,2 62,1 

REWE_LKW_Anfahrt_vorwärts Linie 88,18 63,0 82,5 0,0 0,0 62,8 65,8 71,8 74,8 78,8 75,8 69,8 61,8 

REWE_LKW_Ausfahrt_vorwärts Linie 74,80 63,0 81,7 0,0 0,0 62,1 65,1 71,1 74,1 78,1 75,1 69,1 61,1 

REWE_Parkplatz Parkplatz 2590,02 58,4 92,5 0,0 0,0 95,5 75,8 87,4 79,9 84,4 84,5 84,9 82,2 76,0 63,2 

REWE_Tiefgarage_Einfahrt Linie 51,24 49,7 66,8 0,0 0,0 48,3 52,3 56,4 59,4 62,3 60,3 55,4 50,3 

REWE_Tor_Anlieferung Fläche 12,00 83,7 94,5 0,0 0,0 120,0 83,7 83,2 85,9 86,0 86,6 86,3 85,2 83,9 

REWE_Tor_Tiefgarage Fläche 12,00 50,0 60,8 0,0 0,0 43,1 43,1 48,1 52,2 55,5 56,2 51,5 41,2 

SoundPLAN 9.1
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Immissionsort Nutzung SW HR RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LrT,diff

dB

LrN,diff

dB

LT,max,diff

dB

LN,max,diff

dB

Baumfalkenweg 1 WA EG N 55 40 85 60 49 33 73 56 --- --- --- ---

Baumfalkenweg 1 WA 1.OG N 55 40 85 60 49 33 73 56 --- --- --- ---

Ernst-Walter-Weg 30 WA EG S 55 40 85 60 51 29 70 47 --- --- --- ---

Ernst-Walter-Weg 30 WA 1.OG S 55 40 85 60 52 31 70 49 --- --- --- ---

Glockenheidering 25 WA EG W 55 40 85 60 46 31 70 57 --- --- --- ---

Glockenheidering 25 WA 1.OG W 55 40 85 60 47 31 71 57 --- --- --- ---

Glockenheidering 31 WA EG N 55 40 85 60 45 29 59 54 --- --- --- ---

Glockenheidering 31 WA 1.OG N 55 40 85 60 46 29 59 54 --- --- --- ---

Hermann-Stickelmann-Straße 1 WA EG S 55 40 85 60 54 37 73 59 --- --- --- ---

Hermann-Stickelmann-Straße 1 WA 1.OG S 55 40 85 60 54 37 73 59 --- --- --- ---

Hermann-Stickelmann-Straße 2 WA EG S 55 40 85 60 51 34 69 55 --- --- --- ---

Hermann-Stickelmann-Straße 2 WA 1.OG S 55 40 85 60 54 37 73 60 --- --- --- ---

Unter den Kiefern 2a WA EG N 55 40 85 60 47 31 72 52 --- --- --- ---

Unter den Kiefern 2a WA 1.OG N 55 40 85 60 48 31 72 52 --- --- --- ---

SoundPLAN 9.1

Hoffmann-Leichter, Ingenieurgesellschaft mbH    Freiheit 6    13597 Berlin
1

Anlage 6	 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm
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RATIS-WUST-L
Stundenwerte der Beurteilungspegel in dB(A) - TALärm_IO_werktags
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Immissionsort Baumfalkenweg 1   SW 1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 49 dB(A)   Sigma(LrT) 0,0 dB(A)   LrN 33 dB(A)   Sigma(LrN) 0,0 dB(A)   LT,max 73 dB(A)   LN,max 56 dB(A)   

NETTO_EKW_Box 12,8 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

NETTO_Ladekante_Anlieferung 20,8 25,9 25,9

NETTO_LKW_Anfahrt_rückwärts 6,7 11,8 11,8

NETTO_LKW_Anfahrt_vorwärts 2,4 7,5 7,5

NETTO_LKW_Ausfahrt_vorwärts 2,9 8,0 8,0

NETTO_Lkw-Kühlung 16,4 21,5 21,5

NETTO_Lkw-Stellplatz -1,3 3,8 3,8

NETTO_Parkplatz 24,5 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

NETTO_Warenumschlag_Anlieferun
g

-5,6 -0,5 -0,5

REWE_EKW-Box_Nord 9,9 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

REWE_EKW-Box_West 29,3 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4

REWE_LKW_Anfahrt_rückwärts 37,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2

REWE_LKW_Anfahrt_vorwärts 34,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3

REWE_LKW_Ausfahrt_vorwärts 32,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

REWE_Parkplatz 45,8 33,2 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 33,2

REWE_Tiefgarage_Einfahrt 12,5 -0,5 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 -0,5

REWE_Tor_Anlieferung 45,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0

REWE_Tor_Tiefgarage 4,8 -8,3 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 -8,3

Immissionsort Ernst-Walter-Weg 30   SW 1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 52 dB(A)   Sigma(LrT) 0,0 dB(A)   LrN 31 dB(A)   Sigma(LrN) 0,0 dB(A)   LT,max 70 dB(A)   LN,max 49 dB(A)   

NETTO_EKW_Box 28,5 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4

NETTO_Ladekante_Anlieferung 46,5 51,6 51,6

NETTO_LKW_Anfahrt_rückwärts 31,2 36,2 36,2

NETTO_LKW_Anfahrt_vorwärts 30,6 35,7 35,7

NETTO_LKW_Ausfahrt_vorwärts 30,3 35,4 35,4

NETTO_Lkw-Kühlung 36,9 41,9 41,9

NETTO_Lkw-Stellplatz 20,3 25,4 25,4

NETTO_Parkplatz 48,0 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9

NETTO_Warenumschlag_Anlieferun
g

21,1 26,2 26,2

REWE_EKW-Box_Nord 33,7 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8

REWE_EKW-Box_West 13,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2
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REWE_LKW_Anfahrt_rückwärts 5,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

REWE_LKW_Anfahrt_vorwärts 18,3 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4

REWE_LKW_Ausfahrt_vorwärts 17,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8

REWE_Parkplatz 42,1 29,6 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 29,6

REWE_Tiefgarage_Einfahrt 39,0 25,9 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 25,9

REWE_Tor_Anlieferung 20,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5

REWE_Tor_Tiefgarage 33,2 20,1 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 20,1

Immissionsort Glockenheidering 25   SW 1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 47 dB(A)   Sigma(LrT) 0,0 dB(A)   LrN 31 dB(A)   Sigma(LrN) 0,0 dB(A)   LT,max 71 dB(A)   LN,max 57 dB(A)   

NETTO_EKW_Box 13,0 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9

NETTO_Ladekante_Anlieferung 25,1 30,1 30,1

NETTO_LKW_Anfahrt_rückwärts 8,0 13,1 13,1

NETTO_LKW_Anfahrt_vorwärts 3,5 8,6 8,6

NETTO_LKW_Ausfahrt_vorwärts 4,8 9,9 9,9

NETTO_Lkw-Kühlung 16,9 22,0 22,0

NETTO_Lkw-Stellplatz 0,2 5,3 5,3

NETTO_Parkplatz 23,9 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8

NETTO_Warenumschlag_Anlieferun
g

-0,5 4,5 4,5

REWE_EKW-Box_Nord 13,6 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

REWE_EKW-Box_West 32,0 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1

REWE_LKW_Anfahrt_rückwärts 35,1 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2

REWE_LKW_Anfahrt_vorwärts 29,8 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9

REWE_LKW_Ausfahrt_vorwärts 30,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9

REWE_Parkplatz 43,3 30,7 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 30,7

REWE_Tiefgarage_Einfahrt 14,3 1,2 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 1,2

REWE_Tor_Anlieferung 42,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1

REWE_Tor_Tiefgarage 9,1 -3,9 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 -3,9

Immissionsort Glockenheidering 31   SW 1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 46 dB(A)   Sigma(LrT) 0,0 dB(A)   LrN 29 dB(A)   Sigma(LrN) 0,0 dB(A)   LT,max 59 dB(A)   LN,max 54 dB(A)   

NETTO_EKW_Box 21,6 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

NETTO_Ladekante_Anlieferung 35,3 40,3 40,3

NETTO_LKW_Anfahrt_rückwärts 24,8 29,9 29,9

NETTO_LKW_Anfahrt_vorwärts 23,0 28,0 28,0
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NETTO_LKW_Ausfahrt_vorwärts 24,5 29,5 29,5

NETTO_Lkw-Kühlung 39,2 44,2 44,2

NETTO_Lkw-Stellplatz 21,3 26,4 26,4

NETTO_Parkplatz 39,4 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3

NETTO_Warenumschlag_Anlieferun
g

9,8 14,9 14,9

REWE_EKW-Box_Nord 14,2 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3

REWE_EKW-Box_West 16,5 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

REWE_LKW_Anfahrt_rückwärts 17,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4

REWE_LKW_Anfahrt_vorwärts 11,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

REWE_LKW_Ausfahrt_vorwärts 6,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

REWE_Parkplatz 40,6 28,1 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 28,1

REWE_Tiefgarage_Einfahrt 35,5 22,4 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 22,4

REWE_Tor_Anlieferung 23,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1

REWE_Tor_Tiefgarage 20,2 7,2 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 7,2

Immissionsort Hermann-Stickelmann-Straße 1   SW 1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 54 dB(A)   Sigma(LrT) 0,0 dB(A)   LrN 37 dB(A)   Sigma(LrN) 0,0 dB(A)   LT,max 73 dB(A)   LN,max 59 dB(A)   

NETTO_EKW_Box 33,7 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6

NETTO_Ladekante_Anlieferung 49,2 54,3 54,3

NETTO_LKW_Anfahrt_rückwärts 30,9 36,0 36,0

NETTO_LKW_Anfahrt_vorwärts 29,9 35,0 35,0

NETTO_LKW_Ausfahrt_vorwärts 29,6 34,7 34,7

NETTO_Lkw-Kühlung 39,5 44,5 44,5

NETTO_Lkw-Stellplatz 20,3 25,4 25,4

NETTO_Parkplatz 47,0 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9

NETTO_Warenumschlag_Anlieferun
g

23,1 28,1 28,1

REWE_EKW-Box_Nord 39,2 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3

REWE_EKW-Box_West 16,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8

REWE_LKW_Anfahrt_rückwärts 9,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3

REWE_LKW_Anfahrt_vorwärts 25,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3

REWE_LKW_Ausfahrt_vorwärts 25,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0

REWE_Parkplatz 48,6 36,1 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 36,1

REWE_Tiefgarage_Einfahrt 44,0 30,9 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 30,9
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REWE_Tor_Anlieferung 23,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5

REWE_Tor_Tiefgarage 23,8 10,7 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 10,7

Immissionsort Hermann-Stickelmann-Straße 2   SW 1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 54 dB(A)   Sigma(LrT) 0,0 dB(A)   LrN 37 dB(A)   Sigma(LrN) 0,0 dB(A)   LT,max 73 dB(A)   LN,max 60 dB(A)   

NETTO_EKW_Box 35,1 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0

NETTO_Ladekante_Anlieferung 49,5 54,6 54,6

NETTO_LKW_Anfahrt_rückwärts 32,0 37,1 37,1

NETTO_LKW_Anfahrt_vorwärts 31,1 36,2 36,2

NETTO_LKW_Ausfahrt_vorwärts 31,0 36,0 36,0

NETTO_Lkw-Kühlung 37,5 42,5 42,5

NETTO_Lkw-Stellplatz 20,8 25,8 25,8

NETTO_Parkplatz 48,1 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0

NETTO_Warenumschlag_Anlieferun
g

23,6 28,6 28,6

REWE_EKW-Box_Nord 39,2 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3

REWE_EKW-Box_West 15,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6

REWE_LKW_Anfahrt_rückwärts 8,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

REWE_LKW_Anfahrt_vorwärts 24,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4

REWE_LKW_Ausfahrt_vorwärts 23,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8

REWE_Parkplatz 48,4 35,8 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 35,8

REWE_Tiefgarage_Einfahrt 45,0 31,9 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 31,9

REWE_Tor_Anlieferung 22,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8

REWE_Tor_Tiefgarage 33,1 20,1 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 20,1

Immissionsort Unter den Kiefern 2a   SW 1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 48 dB(A)   Sigma(LrT) 0,0 dB(A)   LrN 31 dB(A)   Sigma(LrN) 0,0 dB(A)   LT,max 72 dB(A)   LN,max 52 dB(A)   

NETTO_EKW_Box 15,2 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1

NETTO_Ladekante_Anlieferung 19,9 24,9 24,9

NETTO_LKW_Anfahrt_rückwärts 5,8 10,9 10,9

NETTO_LKW_Anfahrt_vorwärts 5,1 10,2 10,2

NETTO_LKW_Ausfahrt_vorwärts 5,4 10,5 10,5

NETTO_Lkw-Kühlung 15,2 20,3 20,3

NETTO_Lkw-Stellplatz -2,6 2,5 2,5

NETTO_Parkplatz 25,9 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8
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17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)

NETTO_Warenumschlag_Anlieferun
g

-6,0 -0,9 -0,9

REWE_EKW-Box_Nord 17,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2

REWE_EKW-Box_West 35,0 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1

REWE_LKW_Anfahrt_rückwärts 34,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6

REWE_LKW_Anfahrt_vorwärts 32,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1

REWE_LKW_Ausfahrt_vorwärts 30,6 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7

REWE_Parkplatz 43,8 31,2 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 31,2

REWE_Tiefgarage_Einfahrt 13,5 0,5 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 0,5

REWE_Tor_Anlieferung 43,6 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7

REWE_Tor_Tiefgarage 4,1 -9,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 -9,0
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